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Wärmeplanung in Thüringen

„KWP für Starter“

am 21. April 2026

Zwischenstand und 
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Thüringen
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Agenda

1. Landesrechtliche Umsetzung

2. Stand der Wärmeplanung in Thüringen

3. Unterstützungsangebote

4. Aktuelles: Novellierung GEG/GMG und WPG
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01.01.2024  Bundesgesetz: Gesetz für die 
Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der 
Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG)

19.07.2024  Landesgesetz: Thüringer 
Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz 
(ThürWPGAG)

07.09.2024  VO: Thüringer 
Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung 
(ThürWPKEVO)
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Landesrechtliche Umsetzung | ThürWPGAG

Kern des Regelwerks:

 1) Planungsverantwortliche Stellen für die Erfüllung der Aufgaben 

nach dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) sind die Gemeinden. Sie 

nehmen die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr.

 (2) Die Gemeinden sind verpflichtet, Wärmepläne nach Maßgabe des 

WPG und unter Einhaltung der in § 4 Abs. 2 Satz 1 WPG genannten 

Zeitpunkte zu erstellen.
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Ausgangspunkt: 

Aktuell 601 politisch selbstständige  

Gemeinden (Stand Januar 2026)

= 600 Wärmeplanungen?
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Gemäß Rechtslage (ThürKO) 

Bildung von 189 

planungsverantwortliche Stellen, 

darunter 

 42 VGs

 38 EGs

 109 Einzelgemeinden

zudem

 38 Bestandsschutz-Kommunen
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Stand der Wärmeplanung 

(Deutschland) zum 31.12.2025

 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR); Status-Bericht vom 

30.03.2026

 5.157 Gemeinden (rd. 48 %) aller Gemeinden 

haben begonnen

 1.359 Gemeinden (rd. 13 %) haben Wärmeplan 

abgeschlossen

 56 Prozent der Bevölkerung mit aktiver 

Wärmeplanung

 29 Prozent der Bevölkerung mit 

abgeschlossener Wärmeplanung
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Stand der Wärmeplanung 

in Thüringen

• 65,5 Prozent der Menschen (rd. 1,25 Millionen 

Menschen) leben in Kommunen mit aktiver oder 

abgeschlossener Wärmeplanung

• 47  von 189 planungsverantwortlichen Stellen 

(25 %) sind aktiv im Planungsprozess (kein 

Bestandsschutz)

• 38 von 189 Bestandsschutz

• 6 Wärmepläne fertiggestellt (Eisenach, Jena, 

Rudolstadt, Amt Wachsenburg, Leinefelde-

Worbis, Arnstadt) – alle Bestandsschutz
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Ergebnisse Monitoring zum 31.12.2025
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Ergebnisse Monitoring zum 31.12.2025
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Ergebnisse Monitoring zum 31.12.2025
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Ergebnisse Monitoring zum 31.12.2025
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Unterstützung - Pauschale Zuweisungen 

Vorauszahlung im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs für gesetzlich verpflichtete 

Kommunen
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Jährliche Zuweisungen in EUR
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Unterstützung für Bestandsschutz-Kommunen

Personalkostenpauschale
(anteilig für den Bewilligungszeitraum)

• Bis zu einer Höhe von 112.500 Euro bei Einwohnerzahl bis zu 
einschließlich 10 000

• Bis zu einer Höhe von 225.000 Euro bei Einwohnerzahl über 10 000

• Bis zu einer Höhe von 225.000 Euro für VG oder EG, unabhängig von der 
Einwohnerzahl

Erstattung Eigenanteil an der Förderung 

• Auf Antrag und nach abschließender Prüfung des jeweiligen 
Fördermittelgebers

• Antrag mit Zuwendungsbescheid und geprüftem Verwendungsnachweis
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Schornsteinfegerdaten | Prozess der Datenabforderung

Abforderung durch  
planungsverantwort-
liche Stelle  beim bBsf

• Musterschreiben TMUENF

• Wer ist mein bBsf?  Online-Liste 
ThürLVwA

• Beschleuniger: Straßenverzeichnis der 
Gemeinde

Bereinigung & 
Aufbereitung durch 
Schornsteinfeger-
innung

• Filterung: Kehrbezirk vs. 
Gemeindegebiet; Daten gemäß Anlage 
1 WPG (Einzelfeuerungsanlagen) – nur 
diese dürfen erhoben werden

• Bereitstellung: Thüringer 
Datenaustauschplattform (DAP)

Übermittlung 
Zugangsdaten

• Neue Daten in der DAP? 
Übermittlung von Zugangsdaten an die 
Gemeinde/planungsverantwortliche 
Stelle durch das TMUENF
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ThEGA | Thüringer Wärmekataster

 kostenfreie Daten zum Wärmebedarf der 

beheizten Gebäude im beplanten Gebiet

 Basisdaten zu Höhe, Umfang oder Nutzung der 

Gebäude sowie Baualtersklasse und 

Heizungsart

 modellierten Wärmebedarfe aller Gebäude auf 

Einzelgebäudeebene

 Zur Anwendung in Geoinformationssystemen
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Unterstützung - Förderprogramme Bund / Land

 Bundesförderung effiziente Wärme (BEW): zentrales Instrument für den Umbau 

der Fernwärme; rd. 1,4 Mrd. EUR in 2026; Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 

5,89 Mrd. EUR – BReg, 24.02.2026, soll gesetzlich geregelt und aufgestockt 

werden

 EFRE-Förderung: Kleine Wärmenetze außerhalb zentraler Orte (TMUENF), 

unterhalb der BEW Förderung – Förderperiode 2021-2027, 6 Mio. EUR; Start in 

2026 geplant

 EFRE-Förderung für nachhaltige Stadtentwicklung und energetische 

Stadtsanierung | Neu- bzw. Ausbau von Wärmenetzen (TMDI) - Förderperiode 

2021-2027 – abgeschlossen
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Unterstützung - Zuschüsse

KfW-Zuschuss 432 „Energetische Stadtsanierung“ (Stand Januar 2026)

 Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier

 75 % bis 90 % der förderfähigen Ausgaben

 für integrierte Quartierskonzepte sowie für ein Sanierungsmanagement

(auch Umsetzungsmaßnahmen der Wärmeplanung)

 Sach- und Personalausgaben von Kommunen

 Kombination mit weiteren Fördermitteln möglich

http://www.kfw.de/432

http://www.kfw.de/432
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Aktuell - In Ankündigung Novelle GEG/GMG

Kernpunkte:

 Abschaffung der 65-Prozent-Regel für neu einzubauende Heizungen  neue Gas- und 

Ölheizungen dürfen weiter eingebaut werden

 Betriebsverbot für mehr als 30 Jahre alte, ineffiziente Konstant-Temperaturkessel auf 

Basis von Öl/Gas entfällt

 Betriebsverbot für fossil betriebene Heizkessel nach dem 31.12.2044 entfällt

 so genannte Bio-Treppe (Grüngas-/Grünölquote) wird eingeführt  ab 2029 10 Prozent 

„klimafreundliche Gase bzw. klimafreundliches Heizöl“; weiterer Anstieg bis 2040 in drei 

Schritten

 Verknüpfung mit der kommunalen Wärmeplanung entfällt
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Aktuell - In Ankündigung Novelle WPG

Kernpunkte: 

 Verknüpfung der Wärmeplanung mit dem GEG/GMG entfällt

 Wärmeplanung bleibt strategisches Planungsinstrument

 Deutliche Vereinfachung für Kommunen unter 15.000 Einwohner (20% des 

Aufwands ggü. regulärer KWP durch Bündelung von Beteiligungs- u. 

Informationsveranstaltungen)

 Datenverarbeitung: keine EFH-Daten mehr in Kommunen mit mehr als 15.000 

Einwohnern; hier Beschränkung auf MFH, NWG und Prozesswärme in Industrie 

und Gewerbe
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www.tmuenf.thueringen.de/waermeplanung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, 

ENERGIE, NATURSCHUTZ  UND FORSTEN 

Referat 32: Wärme, Gebäudeeffizienz, 

Wärmeinfrastrukturen

Telefon: +49 (361) 57-3911325  

Ansprechpartner: Jeffrey Ludwig 

(jeffrey.ludwig@tmuenf.thueringen.de) 


